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Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan mit 
Geltungsbereich der 10. Flächennutzungsplan - Änderung

M = 1: 2.500  
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Platz für Legende 

 

  

Ausschnitt aus der Digitalen Flurkarte mit der 10. Flächennutzungsplan - Änderung

M = 1: 2.500  
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 Kartengrundlage Geobasisdaten © Bayer. Vermessungsverwaltung 04/2022. 

Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht ge-

eignet. 

 Maßentnahme Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt geeignet; 

keine Gewähr für Maßhaltigkeit. Bei der Vermessung sind 

etwaige Differenzen auszugleichen. 

 

 

 Gemeinde Feldafing, den  .....................................................................  

 

  ............................................................................................ 

Bernhard Sontheim, Erster Bürgermeister  
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Verfahrensvermerke 

 Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 10.03.2026 die 10. Änderung des Flächen-

nutzungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am …………. ortsüb-

lich bekannt gemacht. 

 Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 

Unterrichtung und Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung über den Vorentwurf der 

10. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom …………… hat in der 

Zeit vom ……………….. bis ……………….. stattgefunden. 

 Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Unterrichtung und Aufforderung zur Äußerung über den 

Vorentwurf der 10. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 

……………….. hat in der Zeit vom ……………….. bis ……………….. stattgefunden. 

 Der Entwurf der 10. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 

……………….. wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 

……………….. bis ……………….. öffentlich ausgelegt. 

 Zu dem Entwurf der 10. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 

……………….. wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-

mäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………….. bis ……………….. beteiligt. 

 Die Gemeinde Feldafing hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ……………….. 

die 10. Änderung des Bebauungsplans in der Fassung vom ……………….. gemäß 

§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.  

  Feldafing, den  ...................................................................  

 

   ..........................................................................................  

 (Siegel)  Bernhard Sontheim, Erster Bürgermeister 

 Das Landratsamt Starnberg hat die 10. Änderung des Flächennutzungsplans mit Be-

scheid vom ……………….., Az. ……………….. gemäß § 10 Abs. 2 BauGB geneh-

migt. 

  Starnberg, den  ..................................................................  

 

 (Siegel)  ..........................................................................................  

 Ausgefertigt 

  Feldafing, den  ...................................................................  

 

   ..........................................................................................  

 (Siegel)  Bernhard Sontheim, Erster Bürgermeister 
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 Die Erteilung der Genehmigung der 10. Änderung des Flächennutzungsplans wurde 

am ………..….. gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

Die 10. Änderung des Flächennutzungsplans mit Begründung wird seit diesem Tag 

zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehal-

ten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die 10. Änderung des 

Flächennutzungsplans ist damit rechtswirksam. 

Auf die Rechtsfolgen des §§ 214 und 215 BauGB sowie die Einsehbarkeit des Flä-

chennutzungsplans einschließlich Begründung und Umweltbericht wurde in der Be-

kanntmachung hingewiesen. 

  Feldafing, den  ...................................................................  

 

   ..........................................................................................  

 (Siegel)  Bernhard Sontheim, Erster Bürgermeister 
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